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SICHERHEITSDATENBLATT
gem. Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) sowie (EU) Nr. 453/2010 

Version: 5.00 / DE 

Überarbeitet am 01/03/2022

Ersatz für alle vorherigen Versionen

1. BEZEICHNUNG DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS

1.1. Produktidentifikator

Bezeichnung des Gemischs: AIRIUM

Eindeutiger Rezepturidentifikator (UFI): 4300-V0PV-S00C-G57W (Trockenrohdichte Schaum < 100 kg/m3)

 J600-D0D9-200U-5GTY (Trockenrohdichte Schaum 100–250 kg/m3)

 Q800-W02P-D00A-TUE1 (Trockenrohdichte Schaum > 250 kg/m3)

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
Airium gelangt direkt in die Endanwendung und wird zur Herstellung von Bauteilen sowohl von industriellen und 

professionellen Anwendern (Fachkräfte im Baugewerbe) als auch von privaten Endverbrauchern eingesetzt. Die 

hiermit verbundenen Tätigkeiten umfassen den Umgang mit dem fertigen Dämmstoff. 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller / Lieferant Holcim Beton (Österreich) GmbH

Nat.-Kennz. / PLZ / Ort Wildpretstraße 1, 1110 Wien

Telefon + 43 (0)1 760 36 0

Fax + 43 (0)1 760 36 32

Auskunftgebender Bereich +43 (0)1 760 36 0

1.4. Notrufnummer

Notrufnummer der  +43 (0)1 406 43 43-0

Vergiftungsinformationszentrale Täglich 24h

2. MÖGLICHE GEFAHREN

2.1. Einstufung des Gemischs

2.1.1. Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenklasse Gefahrenkategorie Gefahrenhinweise Wortlaut

Hautreizend 2 H 315 Verursacht Hautreizungen

Schwere Augenschädigung / 

 -reizung
1 H 318

Verursacht schwere 

Augenschäden

2.1.2. Sonstige Angaben

Bei sachgemäßer Verwendung sind keine anderen Gefahren bekannt. 
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2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahren-

piktogramme

Signalwort Gefahr

Gefahren-

hinweise

H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

Sicherheits-

hinweise

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. 

P305 + P351 BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser

+ P338 + P310 ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.  

 Weiter ausspülen. Sofort Vergiftungsinformationszentrale oder Arzt anrufen.

P302 + P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Bei  

+ P333 + P313 Hautreizung oder –ausschlag: Ärztlichen Rat einholen /  

 ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P362 + P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor dem erneuten Tragen waschen.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

2.3. Sonstige Gefahren
Airium erfüllt nicht die Kriterien für PBT oder vPvB gemäß Anhang XIII der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.

3. ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

3.1. Stoffe
Nicht zutreffend, da es sich bei dem Produkt um ein Gemisch handelt.

3.2. Gemische

Gefährliche Bestandteile
Name

Portlandzement

klinker (a)
Flue dust (b)

Sulfuric acid, aluminum 

salt

EC-Nummer 266-043-4 270-659-9 233-135-0

CAS-Nummer 65997-15-1 68475-76-3 10043-01-3

Registriernummer (REACH) (a) 01-2119486767-17-0001 01-2119531538-36-XXXX

Konzentrationsspanne [M.-%] 0 – 70 0 - 1 0 - 2

Einstufung gemäß 

Verordnung 

(EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Hautreiz. 2 H315 

Sens. Haut 1B H317

Augenschäd. 1 H318

STOT einm. 3 H335

Hautreiz. 2 H315 

Sens. Haut 1B H317

Augenschäd. 1 H318

STOT einm. 3 H335

Met. Corr. 1 H209 

Augenschäd. 1 H318

SLC/M-Faktor/ATE nicht anwendbar nicht anwendbar nicht anwendbar

(a) Portlandzementklinker ist gemäß Artikel 2.7 (b) und Anhang V.10 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) von der Registrierungspflicht ausgenommen
(b) „Flue dust“ ist ein Stoff (UVCB), der bei der Zementklinkerherstellung anfällt; andere gebräuchliche Namen sind Zementofenstaub, Bypassstaub, 
Bypassmehl, Filterstaub, EGR-Staub und Klinkerstaub
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4. ERSTEHILFEMASSNAHMEN

4.1. Beschreibung der ErsteHilfeMaßnahmen

Allgemeine Hinweise

Für Ersthelfer ist keine spezielle persönliche Schutzausrüstung erforderlich. Ersthelfer sollten aber den Kontakt mit 

Airium vermeiden.

Augenkontakt

Gegebenenfalls Kontaktlinse entfernen und das Auge sofort bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser 

mindestens 20 Minuten spülen, um alle Teilchen zu entfernen. Falls möglich isotonische Augenspüllösung (0,9 % 

NaCl) verwenden. Immer Arbeitsmediziner oder Augenarzt konsultieren.

Hautkontakt

Airium mit viel Wasser abspülen. Durchtränkte Kleidung, Schuhe, Uhren etc. entfernen. Diese vor 

Wiederverwendung gründlich reinigen. Bei Hautbeschwerden Arzt konsultieren.

Verschlucken

Kein Erbrechen herbeiführen. Bei Bewusstsein Mund ausspülen und reichlich Wasser trinken. Arzt oder 

Vergiftungsinformationszentrale konsultieren.

4.2. Wichtigste akute oder verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Augen: Augenkontakt mit Airium kann ernste und möglicherweise bleibende Augenschäden verursachen.

Haut: Airium kann durch anhaltenden Kontakt eine reizende Wirkung auf die Haut haben.  Kontakt zwischen Airium 

und Haut kann Hautreizungen, Dermatitis oder ernste Hautschäden hervorrufen. Für weitere Informationen siehe (1).

Umwelt: Bei normaler Verwendung ist Airium nicht gefährlich für die Umwelt.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Wird ein Arzt aufgesucht, bitte dieses Sicherheitsdatenblatt vorlegen.

5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKAEMPFUNG

5.1. Löschmittel
Airium ist nicht brennbar.

5.2. Besondere vom Gemisch ausgehende Gefahren
Airium ist weder explosiv noch brennbar und auch nicht brandfördernd bei anderen Materialien.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung
Keine besonderen Maßnahmen erforderlich, da Airium keine brandrelevante Gefährdung birgt.

6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen  
 anzuwendende Verfahren

6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal

Schutzkleidung tragen, wie unter Abschnitt 8 beschrieben. Den Anweisungen für sichere Handhabung folgen, wie 

unter Abschnitt 7 beschrieben.

6.1.2. Einsatzkräfte

Notfallpläne sind nicht erforderlich. 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen
Airium nicht in die Kanalisation, in Oberflächenwasser oder Grundwasser gelangen lassen.
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6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
Airium aushärten lassen und nach Erhärtung wie in Abschnitt 13 entsorgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Abschnitte 8 und 13 für weitere Details beachten.

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

7.1.1. Empfehlungen zu Schutzmaßnahmen

Bitte den Empfehlungen in Abschnitt 8 folgen. 

Maßnahmen zur Verhinderung von Bränden

Nicht zutreffend.

Maßnahmen zum Schutz der Umwelt

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

7.1.2. Hinweise zu allgemeinen Hygienemaßnahmen

Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen, um Haut- bzw. 

Augenkontakt zu vermeiden.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
Airium wird feucht in fließfähigem Zustand zum sofortigen Einbau angeliefert.

Lagerklasse: VCI-Lagerklasse 13 (Nicht brennbare Feststoffe).

7.3. Spezifische Endanwendungen
Für die spezifischen Endanwendungen (siehe Abschnitt 1.2) sind keine zusätzlichen Informationen erforderlich.

7.4. Kontrolle des Gehalts an wasserlöslichem Chrom VI
Airium wird mit chromatreduziertem Bindemittel hergestellt. Deswegen ist eine Kontrolle des wasserlöslichen 

Chromats nicht notwendig.

8. BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION / PERSONLICHE  
 SCHUTZAUSRUESTUNG

8.1. Zu überwachende Parameter

Grenzwert Expositionsweg Expositionsfrequenz Bemerkungen

Biologisch inerte  

Schwebstoffe

5 (A) mg/m³

10 (E) mg/m³

10 (A) mg/m³

20 (E) mg/m³

inhalativ

TMW, (Schichtmittelwert)

TMW

Kurzzeit (1h)

Kurzzeit (1h)

GKV 2020

BGBl II Nr. 

382/2020

Wasserlösliches 

Chrom VI
2 ppm dermal

Kurzzeit (akut), 

Langzeit (wiederholt)

Verordnung (EG) 

Nr.1907/2006

A = Alveolengängige Staubfraktion, E = Einatembare Staubfraktion

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 
Arbeitsplatzgrenzwerte können oftmals nur unter Verwendung von technischen und/oder individuellen 

Schutzmaßnahmen eingehalten werden. Für die identifizierten Verwendungen im professionellen Bereich 

(Abschnitt 16) ergeben sich individuelle Schutzmaßnahmen (8.2.2.). Für den privaten Verbraucher gilt, dass die 

Produkte nur im Freien oder in gut gelüfteten Räumen zu verwenden sind und persönliche Schutzausrüstung zu 

tragen ist (allgemeine Angaben in 8.2.2.).
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8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Nicht zutreffend.

8.2.2. Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung

Allgemein

Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen und 

gegebenenfalls duschen, um anhaftendes Airium zu entfernen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. 

Nach der Arbeit mit Airium sollten Arbeiter sich waschen oder duschen und Hautpflegemittel verwenden. 

Kontaminierte Kleidung, Schuhe, Uhren etc. vor erneuter Nutzung reinigen.

Gesichts-/Augenschutz

Bei Spritzgefahr dicht schließende Schutzbrille gemäß EN 166 verwenden.

Hautschutz

Wasserdichte, abrieb- und alkaliresistente Schutzhandschuhe tragen. Geeignet sind beispielsweise 

nitrilgetränkte Baumwollhandschuhe mit CE-Zeichen. Maximale Tragedauer beachten. Lederhandschuhe sind 

auf Grund ihrer Wasserdurchlässigkeit nicht geeignet und können chromathaltige Verbindungen freisetzen. 

Geschlossene langärmlige Schutzkleidung und alkaliresistente, ausreichend hohe Sicherheitsstiefel nach 

EN 345 tragen. Falls Kontakt mit Airium nicht zu vermeiden ist, sollte die Schutzkleidung auch wasserdicht 

sein. Darauf achten, dass kein Airium von oben in die Schuhe oder Stiefel läuft. Hautschutzplan beachten. 

Insbesondere nach dem Arbeiten Hautpflegemittel verwenden. 

Atemschutz

Bei Überschreitung der Expositionsgrenzwerte (z. B. beim Hantieren mit ausgehärtetem Produkt) ist eine 

geeignete Atemschutzmaske zu verwenden (z.B. gemäß EN 149). In der Regel sind partikel¬filtrierende 

Halbmasken des Typs FFP1 oder FFP2 zu verwenden.

8.2.3. Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

Wasser: Airium nicht ins Grundwasser oder Abwasser¬system gelangen lassen. Durch Exposition ist ein Anstieg 

des pH-Werts möglich. Bei einem pH-Wert von über 9 können ökotoxikologische Effekte auftreten. Das in das 

Abwassersystem oder ins Oberflächenwasser geleitete oder abfließende Wasser darf daher nicht zu einem 

entsprechenden pH-Wert führen. Die AAEV (BGBl. Nr. 186/1996) und die AEV Industrieminerale (BGBl. II Nr. 

347/1997) sind zu beachten.

Boden: Keine speziellen Kontrollmaßnahmen erforderlich.

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
(a) Aussehen Feststoff

(b) Geruch  Geruchlos im erhärteten Zustand. Leichter Geruch nach Ammoniak und   

 Geruch nach Protein beim Einbau und während des Austrocknens möglich.

(c) Geruchsschwelle  Keine, da geruchlos.

(d) pH 11-13,5

(e) Schmelzpunkt Nicht zutreffend.

(f) Siedepunkt oder Siedebereich Nicht zutreffend.

(g) Flammpunkt Nicht zutreffend.

(h) Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht zutreffend.

(i) Entzündbarkeit (fest, gasförmig) Nicht zutreffend.

(j) Obere/untere Entzündbarkeits- oder 

     Explosionsgrenzen Nicht zutreffend.

(k) Dampfdruck Nicht zutreffend.

(l) Dampfdichte Nicht zutreffend.
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(m) Relative Dichte 0,04 – 0,65 g/cm³

(n) Löslichkeit in Wasser (T = 20 °C) Gering (0,1-1,5 g/l)

(o) Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser Nicht zutreffend.

(p) Selbstentzündungstemperatur Nicht zutreffend.

(q) Zersetzungstemperatur Nicht zutreffend.

(r) Viskosität Nicht zutreffend.

(s) Explosive Eigenschaften Nicht explosiv und nicht pyrotechnisch. Keine Gasentwicklung oder 

 selbsterhaltende exotherme chemische Reaktionen.

(t) Oxidierende Eigenschaften Nicht zutreffend.

9.2. Sonstige Angaben
Nicht zutreffend.

10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

10.1. Reaktivität
Bei Airium findet eine hydraulische Erhärtung statt. Dies führt zu einer Verfestigung und bildet eine feste Masse, die 

nicht länger mit ihrer Umgebung reagiert.

10.2. Chemische Stabilität
Erhärtetes Airium ist in Umgebungen mit pH-Werten größer oder gleich 5 chemisch stabil. Geringere pH-Werte 

(Säureangriff) können mittel- oder langfristig zur Zerstörung des Gefüges mit Funktionsverlust führen. 

Gesundheitliche Beeinträchtigungen gehen hiervon nicht aus.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
Nicht zutreffend.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Keine.

10.5. Unverträgliche Materialien
Säuren, Ammoniumsalze, Aluminium oder andere unedle Metalle.

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte
Airium zersetzt sich nicht in gefährliche Bestandteile.

11. TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Augenkontakt

Direkter Kontakt mit Airium kann zu Hornhautschäden führen, zum einen durch die alkalische Wirkung und 

zu anderen durch eine sofortige oder spätere Reizung oder Entzündung. Direkter Kontakt mit Spritzern von 

Airium kann Auswirkungen haben, die von einer moderaten Augenreizung (z.B. Bindehautenzündung oder 

Lidrandentzündung) bis zu ersten Augenschäden und Erblindung reichen. 

Hautkontakt

Airium hat eine haut- und schleimhautreizende Wirkung. Der Kontakt kann zu unterschiedlichen irritativen und 

entzündlichen Reaktionen der Haut führen, z.B. Rötung und Rissbildung. Anhaltender Kontakt in Zusammenhang 

mit mechanischem Abrieb kann zu ernsten Hautschäden führen.

Verschlucken

Das Verschlucken kann Reizungen des Magen-Darm-Traktes hervorrufen.
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12. UMWELTBEZOGENE ANGABEN

12.1. Toxizität
Airium gilt als nicht gefährlich für die Umwelt. Die Freisetzung größerer Mengen nicht ausgehärteten Airiums 

in Wasser kann jedoch zu einer pH-Wert-Erhöhung führen und damit unter besonderen Umständen toxisch für 

aquatisches Leben sein.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Nicht zutreffend.

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Nicht zutreffend.

12.4. Mobilität im Boden
Nicht zutreffend.

12.5. Ergebnisse der PBT und vPvBBeurteilung
Nicht zutreffend.

12.6. Andere schädliche Wirkungen
Nicht zutreffend.

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung

Feuchtes Airium

Feuchte Produkte und Produktschlämme aushärten lassen und nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen 

lassen. Entsorgung wie unter „Nach Wasserzugabe ausgehärtete Produkte“ beschrieben.

Nach Wasserzugabe ausgehärtete Produkte

Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Bestimmungen entsorgen. Aufgrund von Staubentwicklung 

Schutzausrüstung gemäß 8.2.2. zu verwenden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Entsorgung des 

ausgehärteten Produkts wie Betonabfälle und erhärtete Betonschlämme (Abfallschlüsselnummer 31.427 

„Betonabbruch verfestigt“).

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT
Airium untersteht nicht den internationalen Gefahrgutvorschriften (IMDG, IATA, ADR/RID). Es ist daher keine 

Gefahrgut-Klassifizierung erforderlich.

14.1. UNNummer
Nicht zutreffend.

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
Nicht zutreffend.

14.3. Transportgefahrenklassen
Nicht zutreffend.

14.4. Verpackungsgruppe
Nicht zutreffend.
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14.5. Umweltgefahren
Nicht zutreffend.

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
Nicht zutreffend.

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code
Nicht zutreffend.

15. RECHTSVORSCHRIFTEN

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für  
 das Gemisch

EU-Vorschriften

Beschränkungen für die Verwendung:

Gemäß Anhang XVII Absatz 47 der EG-Verordnung 1907/2006 (REACH) besteht für Zemente und zementhaltige 

Zubereitungen ein Verwendungs- und Inverkehrbringungsverbot,

1. Zement und zementhaltige Zubereitungen dürfen nicht verwendet oder in Verkehr gebracht werden, wenn ihr 

Gehalt an löslichem Chrom (VI) nach Hydratisierung mehr als 0,0002 % der Trockenmasse des Zements beträgt. 

2. Werden Reduktionsmittel verwendet, so ist unbeschadet der Gültigkeit anderer gemeinschaftlicher 

Rechtsvorschriften für die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher Stoffe und Zubereitungen 

auf der Verpackung von Zement oder zementhaltigen Zubereitungen deutlich lesbar und dauerhaft anzugeben, 

wann das Erzeugnis abgepackt wurde sowie unter welchen Bedingungen und wie lange es gelagert werden 

kann, ohne dass die Wirkung des Reduktionsmittels nachlässt und der Gehalt an löslichem Chrom (VI) den in 

Nummer 1 genannten Grenzwert überschreitet.

3. Davon abweichend finden die Nummern 1 und 2 keine Anwendung auf das Inverkehrbringen im Hinblick auf 

überwachte geschlossene und vollautomatische Prozesse und auf die Verwendung in solchen Prozessen, bei 

denen Zement und zementhaltige Zubereitungen ausschließlich mit Maschinen in Berührung kommen und 

keine Gefahr von Hautkontakten besteht.

4. Die vom Europäischen Komitee für Normung (CEN) für die Prüfung des Gehalts an wasserlöslichem Chrom (VI) 

von Zementen und zementhaltigen Gemischen verabschiedete Norm ist als das Verfahren zum Nachweis der 

Einhaltung von Absatz 1 einzusetzen.

Nationale Vorschriften (Österreich)

Chemikalien-Verbotsverordnung (Chem-VerbotsVO 2003), BGBl. II Nr. 477/2003, BGBl. II Nr. 158/2005, BGBl. II Nr. 

114/2007, BGBl. II Nr. 276/2007, BGBl. II Nr. 361/2008 und BGBl. II Br. 179/2018

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung entsprechend der REACH-Verordnung ist nicht erforderlich, da es sich um ein 

Gemisch handelt.

16. SONSTIGE ANGABEN

16.1. Hinweise auf Änderungen
01.07.2017: Ersterstellung

01.10.2019: Änderung auf AIRIUM GmbH

01.09.2020: Ergänzungen im Abschnitt 9, physikalische Eigenschaften.

15.12.2020: Aktualisierung Punkt 1.4 Vergiftungsinformationszentrale sowie von Punkt 8.1 (GKV 2020) und 15.1  

 (Chem-VerbotsVO Änderung)

01.03.2022: Die neue Version 5.0 entspricht den Anforderungen an die Erstellung des Sicherheitsdatenblatts   

 gemäß Verordnung (EU) 2020/878 vom 18. Juni 2020
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16.2. Abkürzungen und Akronyme
ADR/RID European Agreements on the transport of Dangerous goods by Road/Railway

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Classification, labelling and packaging (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

ECHA European Chemicals Agency (Europäische Chemikalienbehörde)

EINECS European Inventory of Existing Commercial chemical Substances

IATA International Air Transport Association

IMDG International agreement on the Maritime transport of Dangerous Goods

PBT Persistent, bio-accumulative and toxic (persistent, bioakkumulativ, toxisch)

PROC Process category (Prozesskategorie/Verwendungskategorie)

REACH Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals (Verordnung (EG) 1907/2006)

SDB Sicherheitsdatenblatt

STOT Specific target organ toxicity (spezifische Zielorgantoxizität)

UFI Unique Formula Identifier

UVCB Substances of Unknown or Variable composition, Complex reaction products or Biological materials

VCI Verband der chemischen Industrie e.V.

vPvB Very persistent, very bioaccumulative (sehr persistent, sehr bioakkumulativ)

16.3. Verfahrenskategorien und Deskriptoren
Für den professionellen Anwender lassen sich Verfahrenskategorien und Deskriptoren gemäß ECHA Leitfaden R. 12 

(ECHA-2010-G-05)

Zuordnen (siehe Tabelle).

PROC Identifizierte Verwendungen Herstellung / 

Formulierung von

Gewerbliche / 

Industrielle 

Verwendung von

5

Mischen oder Vermengen in Chargenverfahren zur 

Formulierung von Gemischen und Erzeugnissen 

(mehrfacher und/oder erheblicher Kontakt)

X X

8a

Transfer (Beschickung/Entleerung) aus/in Gefäße(n)/

große(n) Behälter(n) in nicht nur speziell für ein Produkt 

vorgesehenen Anlage

X

19
Handmischen mit engem Kontakt und nur persönlicher 

Schutzausrüstung
X

26
Handhabung von festen anorganischen Stoffen bei 

Umgebungstemperatur
X X

hydraulischen Bindemitteln 

und Baustoffen

16.4. Literaturangaben und Datenquellen
(1) Portland Cement Dust - Hazard assessment document EH75/7, UK Health and Safety Executive, 2006. 

 Available from: http://www.hse.gov.uk/pubns/web/portlandcement.pdf.



Holcim Beton (Österreich) GmbH Seite 10 von 10

SICHERHEITSDATENBLATT  Version: 5.00 / DE   Überarbeitet am: 01/03/2022

16.5. Methoden gemäß Artikel 9 der Verordnung (EG) 1272/2008 [CLP] zur Bewertung der  
 Informationen zum Zwecke der Einstufung

Bewertung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Einstufungsverfahren

Hautreiz. 2, H315 auf Basis von Prüfdaten

Augenschäd. 1, H318 auf Basis von Prüfdaten

16.6. Schulungsratschläge
Zusätzlich zu Schulungsprogrammen für Arbeitnehmer zu den Themen Gesundheit, Sicherheit und Umwelt, haben 

die Unternehmen sicherzustellen, dass die Arbeitnehmer das Sicherheitsdatenblatt lesen, verstehen und die 

Anforderungen umsetzen können

17. HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Dieses Produkt - Gesundheits- und Sicherheitsdatenblatt wurde unter Berücksichtigung des Artikel 31 und Annex II 

der Verordnung (EC) Nr. 1907/2006 (REACH) sowie hierzu ergangener einschlägiger Änderungen erstellt. Sämtliche 

in diesem Merkblatt enthaltenen Informationen und Hinweise basieren auf dem aktuellen Stand von Wissenschaft 

und Technik zum Zeitpunkt des im Merkblatt angegebenen Datums.

Die im Merkblatt enthaltenen Informationen sind verlässlich und gelten unter der Voraussetzung, dass das jeweilige 

Produkt bestimmungsgemäß und in Übereinstimmung mit den Verpackungsangaben und/oder Anleitungen in 

der technischen Fachliteratur ordnungsgemäß verwendet wird. Jedwede anderweitige Nutzung des Produktes, 

einschließlich der Nutzung in Verbindung mit anderen Produkten oder Verfahren, erfolgt in eigener Verantwortung 

des Benutzers beziehungsweise Empfängers dieses Merkblattes.

Der Empfänger dieses Merkblattes ist selbst dafür verantwortlich, dass die darin enthaltenen Informationen 

und Hinweise vollumfänglich von denjenigen Personen gelesen und verstanden worden sind, die das Produkt 

benutzen, be- oder verarbeiten, verwerten oder in sonstiger Weise mit dem Produkt in Kontakt kommen. Sollte 

der Empfänger dieses Merkblattes nach Erhalt selbst Formulierungen erstellen, die das Produkt enthalten, so ist 

er selbst für die Sicherstellung der Übertragung aller relevanten Informationen und Hinweise aus dem aktuellen 

Produkt - Gesundheits- und Sicherheitsdatenblatt in die eigenen Produktdatenblätter in Übereinstimmung mit der 

Verordnung (EC) Nr. 1907/2006 verantwortlich.

Holcim Beton (Österreich) GmbH 

Wildpretstraße 1 Telefon +43 (0) 1 760 36 0

1110 Wien     UID Nr.: ATU 66438777

www.airium.at Sitz Wien, Handelsgericht Wien, FN 362821k


